
Workshop Entsiegelung/Renaturierung, RNE, Gut Dalwitz, 08.12.2011 

Naturschutz und Landwirtschaft 

ï gemeinsame Strategien zum 

Schutz und zur Entwicklung von 

Freiflächen 

 
Anne Schöps 

 
Flächenagentur Brandenburg GmbH 

Neustädtischer Markt 22 

14776 Brandenburg an der Havel 

www.flaechenagentur.de 



Workshop Entsiegelung/Renaturierung, RNE, Gut Dalwitz, 08.12.2011 

Flächenagentur Brandenburg 

GmbH 
Gründung der Flächenagentur GmbH in 2002 

Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg seit 2004  

Alleingesellschafter 

Ą BbgNatSchG 2004 -  14 Flächenpools 

Ą Flächenpoolverordnung 2009 (FPV) 

Ą landesweite zertifizierte Poolangebote 

Ą Anerkennung von staatl. geprüften Agenturen 
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Gesetzliche Vorgaben 

§15(3) BNatSchG  

 Berücksichtigung agrarstruktureller Belange; 

Prüfung von Entsiegelungs- und 

Wiedervernetzungsmaßnahmen  

 

§16 BNatSchG ï Bevorratung v. Kompensations- 

maßnahmen 

Anerkennung, soweit Maßnahmen ohne rechtliche 

Verpflichtung durchgeführt wurden und 

soweit dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch 

genommen wurden 
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Maßnahmenspektrum 

 

Å Maßnahmen mit Landnutzern ï v.a. 
Nutzungsextensivierung 

Å Maßnahmen im / am Wald 

Å Hecken- , Gehölz- und Baumpflanzungen 

Å Renaturierung von Gewässern  

Å Entsiegelung 
 

Ą Komplexe Maßnahmen mit hoher regionaler 
Akzeptanz 
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Entsiegelung in Brandenburg 

ÅBeeinträchtigung des Bodens durch 
Versiegelung ist vorrangig durch 
Entsiegelungsmaßnahmen im Verhältnis 1:1 
auszugleichen 

ÅAbriss von Hochbauten kann unter best. 
Voraussetzungen bezogen auf die überbaute 

Grundfläche doppelt angerechnet werden 

ÅSanierung von Altlasten im Boden oder 
Munitionsberäumung kann nicht anerkannt 
werden 
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Entsiegelung in Brandenburg 

ÅRückbaumaßnahme muss den Zielen der 

Landschaftsplanung entsprechen 

ÅAbrissobjekt muss innerhalb eines NSG, LSG 

oder ausgewiesenen Biotopverbundes liegen 

ÅRechtliche Absicherung einer 

naturschutzfachlichen Nachnutzung 

ÅAbrissmaßnahme muss Teil einer 

Komplexmaßnahme sein 





ca. 35 ha Maßnahmenfläche 

(vollständig erworben) 




